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49. Leneke, Karsten, Geisenheimer Str. 6b, 61200 Wölfersheim (12.05.2019 
 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf dem Grundstück werden ausreichend Stellplätze sowohl für PKW- als auch für LKW- 
zur Verfügung gestellt. 
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50. Liepold Katharina, Weidgasse 4, 61209 Echzell (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – insb. Standortwahl, Boden und Landwirtschaft, - wurden bereits in 
der Mustereinwendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. 
Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der 
BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. Soweit die "wunder-
schöne Wetterauer Landschaft" von der Einwenderin angeführt wird, ist sie darauf hinzu-
weisen, dass die Vorhabenfläche an drei Seiten von überregional (A45, B455) bzw. regional 
(K181) bedeutsamen Straßen eingeschlossen ist und bisher landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzt wurde. Von einer ungestörten Landschaft kann daher nicht ansatzweise gesprochen 
werden. 
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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51. Liepold Wolfgang, Weidgasse 4, 61209 Echzell (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1. und 2: Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 
Die Anmerkungen bieten keine Anhaltspunkte zur Berücksichtigung konkreter Informationen 
oder Hinweise, die eine Änderung der bisherigen Planung erforderlich machen. 
 
Mit dem vierseitigen Informationsschreiben der Fraktionen von CDU, FWG und SPD im 
Wölfersheimer Gemeindeparlament wurde klar aufgezeigt, dass eine breite politische Mehr-
heit für das Projekt sich gebildet hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 
Die gesetzlichen Anforderungen werden eingehalten. Das Vorhaben ist zulässig. Es ist 
falsch und wird nicht begründet, dass seitens des RP Darmstadt Planungsmängel geltend 
gemacht oder diese durch Gutachten postuliert würden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß BauGB wurde durchgeführt, zusätzlich wurde im Dezember 2018 eine Bürgerinfor-
mationsveranstaltung abgehalten. Sämtliche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens relevan-
ten Unterlagen wurden offengelegt. Öffentliche und private Belange werden im Rahmen des 
Abwägungsprozesses gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Die abschlie-
ßende Entscheidung obliegt der Gemeindevertretung der Gemeinde Wölfersheim. 
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Zu 4: Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das geplante Logistikzentrum liegt in einem von der A 45 vorbelasteten Landschaftsraum in 
größerer Entfernung zu den umgebenden Wohnorten. Da es lediglich 1% der Landwirt-
schaftsfläche von Wölfersheim einnimmt, kann davon ausgegangen werden, dass die Kul-
turlandschaft in dieser Region weiterhin von großflächiger Ackernutzung geprägt sein wird. 
Die attraktiven Erholungsgebiete in Ortsnähe werden von dem Vorhaben nicht entwertet. 
 
Zu 6 und 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Prognosehorizont berücksichtigt das erwartete Verkehrsaufkommen zum Zeitpunkt des 
Endausbaus des Logistikzentrums. Darin enthalten sind bereits enthaltene Erweiterungs-
bauten, die auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich sind. In 
den ersten Betriebsjahren werden die prognostizierten Verkehrszahlen nicht erreicht.  
Gegenstand der Verkehrsuntersuchung ist, dass die Knotenpunkte BAB/A5 Wölfersheim 
sowie der Knotenpunkt K181/B455 jeweils eine Lichtsignalanlage erhalten, die koordiniert 
geschaltet ist, wodurch sichergestellt ist, dass die Leichtigkeit des Verkehrsablaufs gesi-
chert ist. 
 
 
 
 
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das geplante Logistikzentrum liegt weitab der Ortslagen von Echzell in einem von der A 45 
vorbelasteten Landschaftsraum. Die attraktiven ortsnahen Erholungsgebiete um Echzell 
werden von dem Vorhaben nicht entwertet. Es wird bestritten, dass das Vorhaben die 
Wohnqualität in der benachbarten Gemeinde Echzell nennenswert beeinträchtigt. Die hohe 
Dichte attraktiver Schutzgebiete trägt zum Wohnwert der Gemeinde bei. 
 
 
 
 
 
Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
vgl. vorhergehende Ausführungen 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Über den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans hinausgehende bauliche Ent-
wicklungen welcher Art auch immer, bedürfen eines eigenständigen Bauleitplanverfahrens 
i.V.m. dem im Baugesetzbuch festgeschriebenen Vorgaben zur Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
vgl. vorhergehende Ausführungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einwendung ist zu unkonkret, um in der Abwägung der Belange berücksichtigt werden 
zu können. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
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Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzungen über die max. Kubatur eines geplanten Gebäudes werden im Bebau-
ungsplan getroffen (überbaubare Grundstücksfläche, Grundflächenzahl, Baumassenzahl 
und Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhen). Angemerkt sei, dass die städte-
baulichen Kennziffern gegenüber dem Bebauungsplan-Vorentwurf unverändert geblieben 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einwendung ist zu unkonkret, um in der Abwägung der Belange berücksichtigt werden 
zu können. 
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Zu 16.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einwendung ist zu unkonkret, um in der Abwägung der Belange berücksichtigt werden 
zu können. 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf dem Gelände finden in Abstimmung mit der amtlichen Bodendenkmalpflege umfangrei-
che archäologische Sondierungen und Grabungen statt, um die vom Vorhaben betroffenen 
Bodendenkmäler zu dokumentieren resp. zu bergen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Starkregen und Verwertung des anfallenden Niederschlagswas-
sers - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehmer 
anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann 
der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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52. Liepold Dieter, Weidgasse 4, 61209 Echzell (07.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die genannten Belange – Verkehr und Lärm - wurden bereits in der Mustereinwendung des 
BUND, der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung 
der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung ent-
nommen werden. 
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53. Linss Manfred, Bahnhofstraße 7a, 61209 Echzell (12.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Erwiderung zu 1-4 s. nächste Seite 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Weder der Wert der Böden noch der Naturschutz oder die wasserwirtschaftlichen Belange 
werden ignoriert. Die Einlassung beschäftigt sich zudem mit Themen, die in keinem erkenn-
baren Zusammenhang mit dem Bebauungsplan stehen. Sie bedarf keiner weiteren Kom-
mentierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einlassung ist unsachlich und wird nicht begründet. Sie bedarf keiner weiteren Kom-
mentierung. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Entwässerungsplanung ist Grundlage des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
zur Einleiteerlaubnis und bedarf nicht der Auslegung im Bauleitplanverfahren. Die Prüfung 
der Planung obliegt mit Recht der Fach- und Genehmigungsbehörde und nicht dem Ein-
wender. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Grundwasserhaushalt unter dem Plangebiet steht in keiner hydrologischen Beziehung 
zum Inheidener See, der im Übrigen einst durch massive Abgrabungen wertvollster Lössbö-
den entstanden ist, was zum Anriss der Grundwasserhorizonte geführt hat. 
Ein Bezug der Planung zur Wasserentnahme im Vogelsberg ist nicht erkennbar. 
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54. Loch, Thomas, Pestalozzistraße 4, 61231 Bad Nauheim (07.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erwiderung vgl. folgende Seiten 
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Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
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Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Weder der Wert der Böden noch der Naturschutz oder die wasserwirtschaftlichen Belange 
werden ignoriert. Die Einlassung beschäftigt sich zudem mit Themen, die in keinem erkenn-
baren Zusammenhang mit dem Bebauungsplan stehen. Sie bedarf keiner weiteren Kom-
mentierung. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einlassung ist unsachlich und wird nicht begründet. Sie bedarf keiner weiteren Kom-
mentierung. 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Entwässerungsplanung ist Grundlage des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
zur Einleiteerlaubnis und bedarf nicht der Auslegung im Bauleitplanverfahren. Die Prüfung 
der Planung obliegt mit Recht der Fach- und Genehmigungsbehörde und nicht dem Ein-
wender. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Grundwasserhaushalt unter dem Plangebiet steht in keiner hydrologischen Beziehung 
zum Inheidener See, der im Übrigen einst durch massive Abgrabungen wertvollster Lössbö-
den entstanden ist, was zum Anriss der Grundwasserhorizonte geführt hat. 
Ein Bezug der Planung zur Wasserentnahme im Vogelsberg ist nicht erkennbar. 
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55. Menzenbach, Max, Am Kronberg 4, 61209 Echzell (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei sämtlichen Verfahren wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlichkeit 
beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen und 
der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstaltung 
und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den Stel-
lungnahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzubrin-
gen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stellung-
nahmen veranschaulichen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auch für den Bebauungsplan des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Limes 
gibt es eine Verkehrsuntersuchung, die im Hinblick auf die geplante Erweiterung überprüft 
und aktualisiert werden muss. Unabhängig davon wird die Bundesautobahn A 45 ausrei-
chend Leistungsfähig sein, um das planinduzierte Verkehrsaufkommen abzuwickeln. 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das geplante Logistikzentrum liegt weitab der Ortslagen von Echzell in einem von der A 45 
vorbelasteten Landschaftsraum. Die attraktiven ortsnahen Erholungsgebiete um Echzell 
werden von dem Vorhaben nicht entwertet. Es wird bestritten, dass das Vorhaben die 
Wohnqualität in der benachbarten Gemeinde Echzell nennenswert beeinträchtigt. Die hohe 
Dichte attraktiver Schutzgebiete trägt zum Wohnwert der Gemeinde bei. 
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56. Meyer Jutta, Auf der Kelter 8, 61200 Wölfersheim (26.04.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Dass der Kiebitz in Hessen vor dem Aussterben steht, ist nicht im Verlust seiner Rastgebie-
te begründet, die in ausreichend großer Zahl vorhanden sind. Diese sind der Population des 
Kiebitz aber nur zuträglich, wenn die Tiere auch geeignete Bruthabitate in extensiv genutz-
ten, lückigen (Feucht-) Wiesen finden. Da diese fast verschwunden sind, kann man den 
Kiebitz auch immer seltener auf dem Zug beobachten. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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57. Mütze Markus S., Waschgasse 10, 61200 Wölfersheim (11.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die genannten Belange – Verkehr und Lärm - wurden bereits in der Mustereinwendung des 
BUND, der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung 
der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung ent-
nommen werden. 
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58. Kannwischer Stephan, NABU-Horlofftal e.V., Seestraße 41, 35410 Hungen-
Inheiden (12.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen vgl. folgende Seiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. erneut § 3 Abs. 2 BauGB 

 

278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die fast 5 ha große Ausgleichsfläche dient allein den artenschutzrechtlichen Erfordernissen. 
Eingriffe im Sinne der Eingriffsregelung (also auch gegenüber Arten, die nicht von den Ver-
botstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen sind) werden durch Ökopunkte und 
letztlich andere, zusätzliche Maßnahmen kompensiert. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Ökologie der Feldlerche ist dem Gutachter hinreichend bekannt. Der Umgang mit den 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen in Planverfahren ist aber in irgendeiner Weise zu 
operationalisieren, weshalb es nicht nur rechtens, sondern zwingend ist, einen quantitativen 
Ansatz für den Ausgleich zu finden. Nur dadurch wird besagte Willkür verhindert. Bei ge-
nauem Studium der Unterlage und in Kenntnis der Rechtslage wird zudem offenkundig, 
dass die Maßnahmen einer Erfolgskontrolle unterliegen und ggf. nachzubessern sind. Pla-
nungsbezogenes Wunschdenken führt hier sicher nicht weiter. 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die verbesserte (damals eben „moderne“) Dreifelderwirtschaft des 19. Jahrhunderts ver-
zichtete auf die Schwarzbrache zugunsten der Aussaat von Grünfutter und Kartoffeln. Es 
wird aus der Einlassung nicht erkennbar, wieso die Annäherung an tradierte Bewirtschaf-
tungsformen, die nachweislich mit hohen Brutdichten der Feldleche verbunden waren, eine 
romantische Verklärung darstellen sollen. Dies wäre allenfalls anzunehmen, wenn für die 
Bewirtschaftung der CEF-Flächen der Einsatz von Ochsengespannen vorgeschrieben würde. 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die damals betriebene Bewirtschaftung unterscheidet sich nicht von der nun vorgesehenen. 
Auch die als „Dreifelderwirtschaft“ bezeichnete Maßnahme basiert nicht auf Dreizelgenwirt-
schaft und Flurzwang. Die Kernelemente sind Strukturreichtum durch Streifenbildung, mä-
ßige (Festmist-) Düngung, Verzicht auf Pestizide und regelhafte Fruchtfolge – also genau 
die Charakteristika der Landwirtschaft in den 50er und 60er-Jahren. 
 
Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Ihnen wird im in vollem Umfang zugstimmt. Auch auf den CEF-Flächen darf z.B. Landsbe-
ger Gemenge angebaut werden, und Luzerne eignet sich als Bruthabitat für Lerchen be-
sonders gut. 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage ist in wesentlichen Teilen richtig, doch wirtschaftet auch der Biolandbau meist 
auf großen Schlägen, was der Brutdichte z.B. der Feldlerche abträglich ist. 
 
Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die zunächst nur artenschutzrechtlich begründeten Maßnahmen sind beihilfefähig, solange 
sie nicht als Ökokontomaßnahmen „eingebucht werden“. 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. erneut § 3 Abs. 2 BauGB 

 

279 

 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Kompensationsverordnung ist im Artenschutzrecht nicht anwendbar. Auch hier gilt aber, 
dass der Ausgleich so lange wirken muss wie der Eingriff. Die zuständige Naturschutzbe-
hörde ist berechtigt, dies durch weitere Erfolgskontrollen überprüfen zu lassen. 
 
 
Zu 9.: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Aus den Ausführungen zu 1-8 geht deutlich hervor, dass der geplante artenschutzrechtliche 
Ausgleich sinnvoll ist. Die Kompensation im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt unabhängig 
hiervon, ist aber nicht Gegenstand der Stellungnahme. 
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59. Nassauer, Heike, Kantstraße 9, 61200 Wölfersheim (30.04.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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60. Nell-Düvel Brigitta, Salinenstraße 35, 61231 Bad Nauheim (07.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung Ziffer A 1.1.1 der Textlichen Festsetzungen verfolgt das Ziel auch nicht 
großflächige Einzelhandelsbetriebe an dieser Stelle auszuschließen! Sie schränkt hier die in 
einem Gewerbegebiet grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten dort Einzelhandelsbetriebe 
bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² zu errichten weiter ein.  
 
Neben den REWE-Mitarbeitern (550 Angestellte + 20 Auszubildende) sind auch Stellplätze 
für Dienstleister, Besucher und Fremdfahrer vorzusehen, die mittels eigener Pkws anreisen. 
Darüber hinaus überlappen sich Stellplatznutzungen im Falle von Schichtwechseln, d.h. die 
Pkw-Stellplätze der endenden Schicht sind noch belegt und gleichzeitig erreichen die Mitar-
beiter der folgenden Schicht das Plangrundstück. Auch für diesen Fall sind ausreichende 
Stellplätze vorzuhalten, um Staus infolge von Parksuchverkehren zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Arten der Einfriedung, wie sie in der Begründung Ziffer 5.3 genannt sind, sind in den 
textlichen Festsetzungen präzisiert als Stabgitterzäune. 
Die textlichen Festsetzungen sind maßgebend.  
 
Die Festsetzung bedeutet schlicht, dass der zu errichtende Zaun in Abhängigkeit zu der 
Breite der ebenfalls im Bebauungsplan (vgl. Plankarte) festgesetzten Grünfläche mindes-
tens 3m bzw. dort, wo die Grünfläche breiter (min. 7m) ist, mindestens 5m Abstand von der 
äußeren Grenze des Plangebiets zu halten hat. 
 
Der festgesetzte Mindestabstand führt dazu, dass der weitaus größte Teil der betroffenen 
Pflanzflächen außerhalb des Zaunes liegen wird. Aus betrieblichen Gründen wäre eine 
Errichtung des Zaunes auf der Grenze zwischen Gewerbegebiet und Pflanzfläche mit einer 
Gefährdung der Betriebsabläufe auf der hier vorgesehenen Umfahrung verbunden. 
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Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In B.3.1 wird auf Ziffer 3.2 verwiesen. Dies ist nicht richtig. Es müsste heißen „Ziffer 3.5“. 
Der redaktionelle Fehler in Umweltbericht und Begründung hat weder Einfluss auf die sach-
lich richtige Herleitung der Festsetzung im Bebauungsplan, noch behindert er das Ver-
ständnis der Festsetzung oder deren Rückverfolgung in Fachbeitrag und Begründung. Er ist 
damit unerheblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Aussage und Festsetzung stehen in keinem Widerspruch. (vgl. Ziffer 2 dritter Absatz.) 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Jahresbedarf an Wasser liegt bei 25.000 m³. Bezogen auf eine Jahresstundenzahl von 
8.760 Stunden ergibt dies eine mittlere Verbrauchsmenge von 3 m³/h. Darin enthalten ist 
sowohl Trinkwasser aus der öffentlichen Leitung als auch Anteile aus der Brauchwassernut-
zung. Bei den 3 m³/h handelt es sich also um einen Mittelwert. 
Unterschiedliche Abnahmemengen sind je nach Jahreszeit (Kühlung etc.) möglich, jedoch 
ändert sich hierdurch der Mittelverbrauch nicht. 
Mit dem vorbeschriebenen Wasser werden Verdunstungsverflüssiger, Kühlanlagen etc. be-
trieben. Das hierzu benötigte Wasser wird zum überwiegenden Teil verdunstet und damit 
nicht dem Schmutzwasserkanal zugeführt. 
Bei der Angabe zu dem abzuleitenden Schmutzwasser von 15 m³/h handelt es sich um 
einen Spitzenwert, der nur bei außerordentlichen Konstellationen anfällt. Das ist bei der Di-
mensionierung des Leitungssystems zu berücksichtigen. 
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61. Pabst Gesine, Weidgasse 24a, 61209 Echzell (08.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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62. Peek-Hessel, Daniela, Ringstraße 31, 61203 Reichelsheim (06.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Problematik des Artenschwundes ist bekannt, richtet sich aber an die Landes-, vor al-
lem aber an die Bundespolitik, da eine wirksame Verringerung des Flächenverbrauchs ohne 
gravierende Benachteiligung der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Regionen nur bun-
deseinheitlich möglich sein wird. Und auch eine solche bedarf einer sorgsamen Abwägung 
mit anderen wichtigen öffentlichen Belangen, da sie nachhaltige Auswirkungen auf den 
Wohlstand des Landes und seiner BürgerInnen und auch auf das Sozialsystem in Deutsch-
land haben wird. Es ist unbestreitbar, dass der fortschreitende Verbrauch gerade landwirt-
schaftlich genutzter Flächen auf Dauer gestoppt werden muss. Dieses Ziel entzieht sich 
aber den Möglichkeiten einer einzelnen Kommune, vor allem, wenn ein Vorhaben - wie das 
hier geplante - allein schon aufgrund seiner Ausdehnung und logistischen Anforderungen 
nicht durch Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung oder Innenentwicklung ermöglicht 
werden kann. 
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63. Pöschl, Andrea, Am Kronberg 4, 61209 Echzell (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das bestehende Logistikzentrum in Hammersbach hat weder Einfluss auf das Erfordernis 
des hier geplanten, noch verändert es in nennenswertem Umfang die Verkehrsbedingungen 
auf der A 45. 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es ist unbestreitbar, dass der fortschreitende Verbrauch gerade landwirtschaftlich genutzter 
Flächen auf Dauer reduziert werden muss. Dieses Ziel entzieht sich aber den Möglichkeiten 
einer einzelnen Kommune, vor allem, wenn ein Vorhaben - wie das hier geplante - allein 
schon aufgrund seiner Ausdehnung und logistischen Anforderungen nicht durch Maßnah-
men der Wiedernutzbarmachung oder Innenentwicklung ermöglicht werden kann. 
Es sei im Übrigen darauf hingewiesen, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutsch-
land mehr als ausreichend ist, um die Bevölkerung zu versorgen. Es werden zwar landwirt-
schaftliche Produkte importiert; Deutschland ist aber selbst ein Großexporteuer vor allem 
von Rinder- und Schweinefleisch. 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führt sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten können. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach und Hungen übernommen werden. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. Was das Thema Datenschutz 
anbetrifft, so muss dieser den entsprechenden Vorgaben insb. der Datenschutzgrundver-
ordnung entsprechen. 
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64. Priem Jürgen, Im Feldchen 1A, 61209 Echzell (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die Arbeitsrechtlichen Bestimmungen auch für Betriebe gelten, die im 
24/7 – Schichtbetrieb arbeiten.  
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Alternativenprüfung und Standortwahl - wurden bereits in der 
Mustereinwendung des BUND, der sich der Stellungnehmer anschließt, aufgeführt. Die 
Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der 
BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
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65. Rank Pia, Kölner Straße 22, 61200 Wölfersheim (11.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Wert der Böden für den Naturhaushalt und für die Landwirtschaft ist bekannt und wurde 
im Umweltbericht schon zum Vorentwurf des Bebauungsplans gewürdigt. Es ist auch un-
strittig, dass die Eingriffserheblichkeit für das Schutzgut Boden hoch ist. Doch ist diese in 
Relation zu setzen zu den fast durchweg überdurchschnittlichen Bodenqualitäten der Wette-
rau, insbesondere in den für einen Logistikpark geeigneten Bereichen in Autobahnnähe, mit 
relativ ausgeglichener Topografie und außerhalb der Auen, des Waldes und hochwertiger 
Offenlandbiotope. Die Wahl des Standortes erfolgt somit nicht in Missachtung des Schutz-
gutes Boden, sondern in Abwägung mit anderen wichtigen Belangen, insbesondere dem 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und dem Nahversor-
gungsauftrag der Bevölkerung, die zwangsläufig neben den Filialen eines Lagers und der 
Verteilung der Güter bedarf. 
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66. Rausch Thomas, Bahnhofstraße 9, 61209 Echzell (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden natürlich Ausschreibungen erfolgen, die dem geltenden Vergaberecht entspre-
chen. Die Möglichkeit zur Teilnahme auch regionaler Unternehmen ist hiervon unbenom-
men. 
 
Zu 4 -5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Neben den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die unmittelbare 
Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung. Die Distributionslogistik (u.a. Anlieferung von 
REWE-Märkten) kann nicht mittels einer Schienenanbindung erfolgen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen.  
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Die durch den Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand 
konkreter Informationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch 
der beiden bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere 
Entwicklung des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuellen Ansätze 
ebenfalls berücksichtigt. 
In der Begründung zum 2. Entwurf des Bebauungsplans wurden die voraussichtliche Vertei-
lung der Verkehrsströme nochmal textlich und grafisch dargestellt. Es besteht kein Grund 
zur Befürchtung, dass die LKW über die genannten Ortschaften fahren. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Falle einer Vollsperrung und somit einer Aktivierung der Umleitungsstrecke, wird der 
gesamte Verkehr der A 45, der in diese Richtung unterwegs ist, diese Strecken nutzen. Der 
Anteil, der durch den hiermit vorliegenden Bebauungsplan induziert wird, ist demgegenüber 
gering. 
 
 
Zu 7 und 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Entwässerungskonzept bezüglich der Ableitung des Niederschlagswassers ist abge-
stimmt mit der Unteren Wasserbehörde des Wetteraukreises, Fachdienst Wasser- und 
Bodenschutz. 
 
Festgelegt ist, dass von dem Plangrundstück maximal abgeleitet werden darf, was dem 
natürlichen Abfluss des unbefestigten Geländes entspricht. Dies wurde vorgegeben mit q = 
15 l/sec x ha. Bezogen auf die Größe des Plangrundstücks (300.000 m²) entspricht dies 
einem maximal zugelassenen Abfluss von 450 l/sec. Dieser Ab-fluss und nur dieser wird 
dem Waschbach zugeführt und verändert damit nicht die Menge des bisher dem Wasch-
bach zufließenden Niederschlagswassers. 
 
Sämtliche durch die Versiegelung sich einstellende Mehrmenge des Niederschlagswassers 
muss auf der Grundlage des bestehenden Regelwerkes der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Arbeitsblatt DWA 117 in Verbindung mit Ar-
beitsblatt DWA 166 bemessen und auf dem Grund-stück zurückgehalten werden. 
 
Im Zuge der Antragsplanung für das Projekt wird ein entsprechender Nachweis zu führen 
sein. Im derzeit bestehenden Entwässerungskonzept ist vorgesehen, das Niederschlags-
wasser, welches über den natürlichen Abfluss hinausgeht, auf dem Grundstück in einem 
unterirdischen Behälter zurückzuhalten. 
 
Das voraussichtliche Rückhaltevolumen wird bei ca. 6.800 m³ liegen. 
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Darüber hinaus ist für die abwasserrechtliche Genehmigung für das Projekt ein Überflu-
tungsnachweis nach DIN 1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstü-
cke“, Abs. 14.9.3 zu führen.  
 
Damit ist sichergestellt, dass die in der Stellungnahme vorgetragenen Bedenken nicht be-
stehen. 
 
Zudem wurde, wie bereits ausgeführt, das Entwässerungskonzept sowohl für den Nieder-
schlagswasser-, als auch für den Schmutzwasserabfluss mit den zuständigen Fachbehör-
den (Untere Wasserbehörde, Wetteraukreis und Abwasserverband Hungen) abgestimmt.  
 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzungsdauer der geplanten Anlagen sowie eine mögliche weitere Verwendung ist 
nicht Gegenstand des Aufstellungsverfahrens. Die städtebaulichen Gebote der §§ 175-179 
des Baugesetzbuches bieten der Kommune Handlungsmöglichkeiten zu den Themen Mo-
dernisierung, Instandsetzung, Rückbau, Entsiegelung. Diese Aspekte sind nicht im vorlie-
genden Aufstellungsverfahren zu behandeln. Sie können zu gegebener Zeit zwischen der 
Kommune und REWE verhandelt werden. 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei sämtlichen Verfahren wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlichkeit 
beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen und 
der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstaltung 
und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den Stel-
lung-nahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzubrin-
gen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stellung-
nahmen veranschaulichen. 
  



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. erneut § 3 Abs. 2 BauGB 

 

291 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67. Renner Bettina, Limesring 8, 61209 Echzell (06.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange –Standortwahl und Ressourcen- wurden bereits in der Musterein-
wendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung 
und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-
Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
außerhalb der Bauleitplanung der politischen Entscheidung. Im Rahmen der Bauleitplanung 
hingegen ist die Frage nach dem Vorrang Teil der Abwägung und steht der rechtlichen 
Klärung offen. Ein Verstoß gegen die Verfassung ist damit nicht verbunden. 
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68. Renner Dr. Georg, Limesring 8, 61209 Echzell (06.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange –Standortwahl und Ressourcen- wurden bereits in der Musterein-
wendung des BUND, der sich die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung 
und Behandlung der vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-
Mustereinwendung entnommen werden. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
außerhalb der Bauleitplanung der politischen Entscheidung. Im Rahmen der Bauleitplanung 
hingegen ist die Frage nach dem Vorrang Teil der Abwägung und steht der rechtlichen 
Klärung offen. Ein Verstoß gegen die Verfassung ist damit nicht verbunden. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Alternativenprüfung verkennt der Einwender, dass eine Versiegelung von Boden 
nicht erfordert, dass diese alternativlos ist. Offensichtlich wird das Abwägungsgebot dahin-
gehend missverstanden oder fehlinterpretiert. Dieses erfordert, dass alle Belange betrachtet 
und insgesamt in eine Abwägung gestellt werden, wobei der Plangeber berechtigt ist, be-
stimmten Belangen einen Vorzug zu geben. Das „Überwinden“ einzelner Belange, z.B. 
derer der Landwirtschaft durch den Nachweis, dass es gar nicht anders geht, ist dafür nicht 
notwendig. Zudem verkennt der Einwender, dass es sich bei der Prüfung von Alternativen 
im Hinblick auf die Umweltbelange nicht um die Prüfung handelt, ob und in welchem Um-
fang das Projekt an diesem Standort notwendig ist. Vielmehr bezieht sich diese Alterna-
tivenprüfung nur darauf, ob im Rahmen der konkreten Planung z.B. sparsam mit Grund und 
Boden umgegangen wird. Einer echten Alternativenprüfung wie z.B. im Planfeststellungs-
verfahren oder gar nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf es gerade nicht. Da eine Gemeinde 
im Rahmen ihrer Bauleitplanung zudem nur ihr eigenes Gemeindegebiet berücksichtigen 
kann, ergibt sich denklogisch, dass sich Aussagen zur Alternativplanung auch nur auf das 
Gemeindegebiet beschränken. Die überregionale Alternativenprüfung hat einerseits auf 
Ebene der Regionalplanung und auf Ebene der Flächennutzungsplanung stattgefunden. 
Bezogen auf das Gemeindegebiet wurden vorab besiedelte Flächen ausgeschlossen, um 
Ortsdurchfahrten zu vermeiden. In bestehenden Gewerbeflächen waren die erforderlichen 
30 ha nicht verfügbar. Jede Alternativfläche in kurzer Erreichbarkeit der A45 hätte ebenfalls 
landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Standorte Hungen und Rosbach v.d.H. liegen Nachnutzungskonzepte vor. Größten-
teils werden Arbeitsplätze von den beiden Standorten nach Wölfersheim verlagert, doch 
hiermit werden Ausbildungsplätze in der Region gehalten. Es ist anzunehmen, dass es 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt. 
Laut REWE gehen durch die vorgesehene Automatisierung keinesfalls Arbeitsplätze verlo-
ren. Vielmehr führe sie dazu, dass die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten leichter und ergonomi-
scher verrichten könnten. Dem Betriebsrat wurde zudem die Zusage erteilt, dass alle Logis-
tik-Mitarbeiter aus Rosbach v.d.H. und Hungen übernommen werden. 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Befürchtungen sind unbegründet, da der weitaus größte Teil des Quell- und Zielver-
kehrs über die Autobahn abgewickelt wird. Der Logistikpark wurde bewusst weitab der Orts-
lagen in unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss geplant, um den - auch heute schon 
bestehenden - regionalen Anlieferverkehr in den Einzelhandel vermehrt über die A 45 füh-
ren zu können. 
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6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Annahmen in der Verkehrsuntersuchung, der Schalltechnischen Untersuchung und der 
Luftschadstoffuntersuchung sind kongruent. Das Gutachten ist nicht zu beanstanden.  
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dass ein Vorhaben dieser Größenordnung erhebliche Auswirkungen auf das Landschafts-
empfinden hat, ist unstrittig. Aber es ist auch zu berücksichtigen, dass der ausgewählte 
Standort für die Naherholung keine Bedeutung besitzt und durch Autobahn und Bundes-
straße stark vorbelastet ist. Zur Entwurfsfassung hin wurde die bereits eingehende Ausei-
nandersetzung des Umweltberichts mit den Eingriffswirkungen auf das Landschaftsbild um 
die „Zusatzbewertung Landschaft“ ergänzt und das sich daraus ergebende Defizit als zu-
sätzlicher Ausgleichsbedarf in die Bilanzierung eingestellt. Eine darüber hinausgehende 
Simulation des Vorhabens aus verschiedenen Blickrichtungen wäre aus methodischen 
Gründen nicht zielführend, da deren Betrachtung in hohem Maße subjektiven Einflüssen 
unterliegt und dem fachlichen Anspruch zuwiderläuft, eine Bewertung der Eingriffserheb-
lichkeit anhand objektivierbarer Kriterien vorzunehmen. 
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69. Renner Thomas, Limesring 8, 61209 Echzell (08.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Vgl. die Ausführungen zu Nr. 68. 
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70. Roos Jutta, Hauptstraße 37 b, 61209 Echzell (08.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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71. Rösch, Dr. Anita, Haselheckstraße 2, 61209 Echzell (07.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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72. ---/ 73. Rosenlädchen Werner Ruf, Zum Sauerbrunnen 35, 61231 Bad Nau-
heim (13.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
Angemerkt sei, dass es sich hierbei um den Beschluss der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Wölfersheim handelt, der als Mitteilung des Abwägungsergebnisses dem Einwender 
von den hier angesprochenen Adressaten zugeschickt wurde. Auch die Ergebnisse weiterer 
Beschlussfassungen werden dem Einwender zugeschickt. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Wert der Böden für den Naturhaushalt und für die Landwirtschaft ist bekannt und wurde 
im Umweltbericht schon zum Vorentwurf des Bebauungsplans gewürdigt. Es ist auch un-
strittig, dass die Eingriffserheblichkeit für das Schutzgut Boden hoch ist. Doch ist diese in 
Relation zu setzen zu den fast durchweg überdurchschnittlichen Bodenqualitäten der Wette-
rau, insbesondere in den für einen Logistikpark geeigneten Bereichen in Autobahnnähe, mit 
relativ ausgeglichener Topografie und außerhalb der Auen, des Waldes und hochwertiger 
Offenlandbiotope. Die Wahl des Standortes erfolgt somit nicht in Missachtung des Schutz-
gutes Boden, sondern in Abwägung mit anderen wichtigen Belangen, insbesondere dem 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und dem Nahversor-
gungsauftrag der Bevölkerung, die zwangsläufig neben den Filialen eines Lagers und der 
Verteilung der Güter bedarf. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzungsdauer der geplanten Anlagen sowie eine mögliche weitere Verwendung ist 
nicht Gegenstand des Aufstellungsverfahrens. Die städtebaulichen Gebote der §§ 175-179 
des Baugesetzbuches bieten der Kommune Handlungsmöglichkeiten zu den Themen Mo-
dernisierung, Instandsetzung, Rückbau, Entsiegelung. Diese Aspekte sind nicht im vorlie-
genden Änderungsverfahren zu behandeln. Sie können zu gegebener Zeit zwischen der 
Kommune und REWE verhandelt werden. 
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74. Rühl Dr. Martin, Außenliegend 9, Römerhof, 61209 Echzell (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
An den getroffenen Festsetzungen wird nach wie vor festgehalten. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Von der Baumaßnahme dürfen keine Erschütterungen ausgehen, die über das zulässige 
Maß der DIN 4150-3 „Erschütterungen im Bauwesen Teil 3: Einwirkungen auf bauliche 
Anlagen“ für Wohngebäude hinauswirken.“ 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist nicht erkennbar, wieso eine normale Baumaßnahme auf einem lufthygienisch unprob-
lematischen Lösslehmstandort nördlich des Ortes, also außerhalb der Hauptwindrichtung, in 
einer Entfernung von 2,5 km zur Ortslage von Echzell die Untersuchung und Analyse „wei-
terer“ Schadstoffe bedingen würde. Der tägliche Kfz-Verkehr in und durch die Ortslage 
sowie die durch Kaminöfen erzeugte Luftbelastung dürfte um Zehnerpotenzen höher liegen 
als die von der Baustelle oder dem späteren Logistikbetrieb in Echzell immitterten Schad-
stoffen. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren wird derzeit eine gutachterliche Stellungnahme zur Fra-
ge der Lichtimmissionen bearbeitet. Aufgrund der offenkundig nicht vorhandenen rechtli-
chen Relevanz für das weitab der Ortslagen liegende Gebiet (es gibt für die Maßstabsebene 
der Bauleitplanung im Übrigen auch keine rechtlichen Vorgaben oder Gebietskennwerte) 
dient die Ausarbeitung vor allem als Hilfestellung für die konkrete Planung des Logistikzent-
rums, soll aber eben auch Aussagen zum Erfordernis minimierender Maßnahmen liefern.  
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
An der Aussage im Umweltbericht ist festzuhalten. Wie der Einwender richtig feststellt, sind 
Nord- und Ostwetterlage fast durchweg mit stärkerem Wind verbunden, wodurch es zu 
signifikanten verdünnungseffekten kommt, die eine unzumutbare Belastung ausschließen. 
 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es wird nicht von einer konkreten Auswirkung auf das Grundwasser ausgegangen. In 
10.2.11 und 10.2.12. der Begründung werden ganz allgemeine, nicht standortbezogene 
generelle Gefahren für den Grundwasserschutz dargestellt. Vorliegend wird aufgrund des 
standortbezogenen Grundwasserabstands eine konkrete Grundwassergefährdung ausge-
schlossen. 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Beweissicherungsverfahren wird vor Baubeginn durchgeführt. 
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[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Beurteilung der Betriebsgeräusche von Lkw auf Betriebsgeländen wurden die 
empfohlenen Emissionsansätze für eine Immissionsprognose entsprechend dem 
Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen 
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen der 
Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie aus dem Jahre 2005 in Ansatz 
gebracht. 
 
Grundlage dieses Berichtes ist eine Messwerterfassung zeitbezogener mittlerer Schallleis-
tungspegel bei der 

 Beschleunigung 
 Verzögerung 
 gleichförmigen Vorbeifahrt. 

 
Der anzuwendende Emissionsansatz sollte sicherheitshalber den ungünstigsten 
Fahrzustand auf den Wegelementen berücksichtigen, so dass dann der auf eine Stunde 
und 1 m-Wegelement bezogene Schallleistungspegel LWA,1h mit 
 

63 dB(A) 
 

in Ansatz gebracht wurde und damit den ungünstigsten Fahrzustand berücksichtigt, d. h. 
Anfahren und Bremsen sind mit dem Berechnungsansatz erfasst. 
 
Maßgebliche Lärmquellen sind die zum maßgeblichen Immissionsort nächstgelegenen 
Lärmquellen, d. h. auch die Fahrwege, auf dem die Bündelung aller Fahrbewegungen 
des Ziel- und Quellverkehrs erfolgt. 
Demnach ergibt sich auch die Notwendigkeit, den aktiven Lärmschutz dort anzuordnen, 
wo die Emissionen der maßgeblichen Lärmquellen verursacht werden und damit effektiv 
zu mindern sind. 
Die Ein- und Ausfahrten müssen unter Beachtung der notwendigen Sicht (Dreiecke) auf 
die öffentlichen Verkehrsflächen für eine gefahrenfreie Einfahrt freigehalten werden, so 
dass die Lärmschutzwände nicht bis an die K 181 herangeführt werden können. 
 
Ein aktiver Lärmschutz entlang der gesamten Südseite des Logistikzentrums steht außer 
Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck, da die Minderung durch eine derartige 
Abschirmung aufgrund der Entfernung der Lärmquellen zum Immissionsort wenig effektiv 
und damit nicht beeinflussend auf den Beurteilungspegel der gesamten Anlage ist. 
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Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ähnlich wie unter Punkt 2 sind auch hier die Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten 
zwischen Emission und Immission dem Einwender nicht bekannt. 
 
Die auf Seite 25 des Schallgutachtens aufgezeigten Schallleistungspegel zwischen 94 und 
108 dB(A) definieren die von einer Schallquelle ausgehende Emission - Emissionsort. 
Ein direkter Vergleich dieser Schallleistungspegel der kurzzeitigen Geräuschspitzen mit 
der nach TA Lärm zulässigen Überschreitung der Richtwerte um 30 dB(A) tags bzw. 
20 dB(A) nachts ist nicht möglich, da sich zwischen Emissions- und Immissionsort noch 
ein Ausbreitungsweg befindet auf dem die Dämpfung aufgrund 

 geometrischer Ausbreitung 
 von Luftabsorption 
 des Bodeneffektes 
 der Abschirmung 
 verschiedener anderer Effekte 

erfolgt. 
 
Beträgt der Abstand zwischen Schallquelle (Emission) und Empfänger (Immissionsort) 
50 m, so ergibt sich bereits eine Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung von 
45 dB. 
Die erhobenen Vorwürfe und die Einschätzung einer unzulässigen Überschreitung der 
Richtwerte ist als unbegründet zurück zu weisen. 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die zu erwartende Lärmbelastung, die von dem Lkw-Warteplatz ausgehen kann, wurde 
mit Anwendung der bayerischen Parkplatzlärmstudie 2007ermittelt. Mit diesem Berech-
nungsverfahren lassen sich im Normalfall (sog. Zusammengefasstes Verfahren) für alle von 
Parkplatzlärm beeinflussten Immissionsorte Beurteilungspegel „auf der sicheren Seite“ 
berechnen. Ausgang ist dabei der Schallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem 
Parkplatz. Die simulierten Parkvorgänge bestehen jeweils aus einer Anfahrt und einer Ab-
fahrt (mit den dazugehörigen Geräuschen wie zweimaliges Türen- / Kofferraumschließen) 
einschließlich Rangieren. 
Alle angesprochenen Ereignisse, wie das Anfahren des Warteplatzes (Brems- und 
Anfahrmanöver) und das Zuschlagen der Türen, sind mit dem angewandten 
Berechnungsverfahren erfasst und in die Beurteilung eingegangen. 
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Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen ist nur ein Glied in der Formel zur 
Ermittlung des Emissionspegels der von Verkehrswegen ausgehenden Lärmbelastung 
mit Anwendung der RLS-90. Da die Emissionspegel für alle Verkehrswege (K 181, B 455) 
ermittelt wurden, erfolgte auch eine Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen im 
Zuge aller Verkehrswege. 
Da am Immissionsort Römerhof die maßgebliche Lärmbelastung durch die K 181 verursacht 
wird, erfolgte auf Seite 20 nur der Hinweis auf den Korrekturwert für die K 181. 
Im Zuge der Bundesstraße B 455 sowie der Bundesautobahn A 45 ging der Korrekturwert 
DStrO mit – 2 dB(A) in die Berechnungen ein. 
Die Berücksichtigung der Fahrwege innerhalb des Betriebsgeländes des Logistikzentrums 
erfolgte nicht nach RLS-90, so dass der Korrekturwert DStrO nicht zur Anwendung kam. 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Verkehrsgutachten (T+T Verkehrsmanagement Dreieich) führt aus, dass die erforderli-
chen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausreichende Leistungsfähigkeit 
gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleitplanverfahren laufende Ab-
stimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme sowie eine 24-h-Zählung 
und eine Verkehrssimulation erstellt, die das o.g. Ergebnis stützen. 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Potentielle Reflexionen an der Außenfassade des REWE Logistikzentrums in Richtung 
des Römerhofes sind mit den rechnerischen Nachweisen berücksichtigt. 
Dies erfolgt programmintern mit dem Rechenlauf und der Vorgabe des Gebäudekörpers 
als Reflexionsebene im 3-dimensionalen Ausbreitungsmodell. 
Die Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden 
Flächen wurde mit – 1 dB(A) in Ansatz gebracht. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die „Zusatzbewertung Landschaft“ wurde in korrekter Weise erarbeitet und das sich daraus 
ergebende Defizit als zusätzlicher Ausgleichsbedarf in die Bilanzierung eingestellt. Eine 
darüber hinausgehende Simulation des Vorhabens aus verschiedenen Blickrichtungen wäre 
aus methodischen Gründen nicht zielführend, da deren Betrachtung in hohem Maße subjek-
tiven Einflüssen unterliegt und dem fachlichen Anspruch zuwiderläuft, eine Bewertung der 
Eingriffserheblichkeit anhand objektivierbarer Kriterien vorzunehmen. 
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Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
vgl. die vorgenannten Ausführungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


